
4.	 Zuschlag 

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den 
Höchstbietenden. Mit dem Zuschlag kommt zwischen 
VAN HAM und dem Bieter, dem der Zuschlag erteilt 
wird, ein Kaufvertrag zustande. VAN HAM kann den 
Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Bieter, der dem 
Versteigerer nicht bekannt ist oder mit dem eine Ge-
schäftsverbindung noch nicht besteht, nicht spätestens 
bis zum Beginn der Versteigerung Sicherheit in Form 
von Bankauskünften oder Garantien geleistet hat. Ein 
Anspruch auf Annahme eines Gebotes besteht jedoch 
grundsätzlich nicht. Wird ein Gebot abgelehnt, so bleibt 
das vorangegangene Gebot wirksam. Wenn mehrere 
Personen das gleiche Gebot abgeben und nach dreima-
ligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet 
das Los. VAN HAM kann den Zuschlag zurücknehmen 
und die Sache erneut ausrufen, wenn irrtümlich ein 
rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen 
worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot 
nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zu-
schlag bestehen. Wenn trotz abgegebenen Gebots ein 
Zuschlag nicht erteilt wird, haftet VAN HAM dem Bieter 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei einem 
unter Vorbehalt erteilten Zuschlag bleibt der Bieter einen 
Monat an sein Gebot gebunden. Ein unter Vorbehalt 
erteilter Zuschlag wird nur wirksam, wenn VAN HAM 
das Gebot innerhalb eines Monats nach dem Tag der 
Versteigerung schriftlich bestätigt.
		
5.	 Kaufpreis und Zahlung

5.1	 Neben der Zuschlagssumme ist vom Käufer für 
die ersten 100.000 Euro ein Aufgeld von 25% und 
auf die darüber hinausgehenden Beträge von 22% zu 
zahlen. Hierin ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits 
enthalten, welche jedoch wegen Differenzbesteue-
rung nach § 25a UStG nicht ausgewiesen wird. Bei 
Objekten, die im Anhang als regelbesteuert vermerkt 
sind, wird auf den Zuschlag auf die ersten € 100.000 
ein Aufgeld von 21% und auf die darüber hinausge-
henden Beträge von 18% erhoben. Auf die Summe 
von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatz-
steuer von z.Zt. 19% erhoben.

5.2	 Der Veräußerer ist gemäß § 26 Abs.1 UrhG zur 
Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den 
Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst 
und der Photographie verpflichtet, deren Urheber noch 
nicht 70 Jahre vor dem Ende des Verkaufes verstorben 
sind. Davon trägt der Käufer anteilig in Form einer pau-
schalen Umlage von:

• 1,5% auf einen Hammerpreis bis zu € 200.000
• �0,5% für den übersteigenden Hammerpreis von  

€ 200.001 bis € 350.000 bzw.
• �0,25% für einen weiteren Hammerpreis von  

€ 350.001 bis € 500.000 sowie
• �0,125% für den weiter übersteigenden Hammerpreis 

bis zu fünf Millionen; maximal insg. € 6.250.

5.3	 Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sind, kann die Rechnung auf Wunsch (nach 
vorheriger Mitteilung) nach der Regelbesteuerung 
ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind 
Auslieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) 
und - bei Angabe der USt.-ID-Nr. - auch an Unterneh-
men in EU-Mitgliedsländer. Verbringen Auktionsteil-
nehmer ersteigerte Gegenstände selbst in Drittländer, 
wird ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald VAN 
HAM der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegt. 
5.4 Während oder unmittelbar nach der Auktion 
ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; 
Irrtum bleibt insoweit vorbehalten.

5.5	 Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Ge-
samtbetrages ist in bar oder durch bankbestätigten 
Scheck zu entrichten. Schecks werden nur erfüllungs-
halber angenommen. Alle Steuern, Kosten, Gebühren 
der Überweisung oder der Scheckeinlösung (inklusive 
der VAN HAM in Abzug gebrachten Bankspesen) 
gehen zu Lasten des Käufers. Persönlich an der Ver-
steigerung teilnehmende Käufer haben den Kaufpreis 
sofort nach erfolgtem Zuschlag an VAN HAM zu zah-
len. Bei Geboten in Abwesenheit gilt unbeschadet der 
sofortigen Fälligkeit die Zahlung binnen 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum noch nicht als verspätet.

5.6	 Die Gegenstände werden grundsätzlich erst nach 
vollständiger Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten 
Beträge ausgehändigt.

6.	 Abholung und Gefahrtragung

6.1	 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Abwe-
sende Erwerber sind verpflichtet, die Gegenstände 
unverzüglich nach Mitteilung des Zuschlages bei VAN 
HAM abzuholen. VAN HAM organisiert die Versiche-
rung und den Transport der versteigerten Gegenstände 
zum Käufer nur auf dessen schriftliche Anweisung hin 
und auf seine Kosten und Gefahr. Da der Kaufpreis 
sofort fällig ist und der Erwerber zur unverzüglichen 
Abholung verpflichtet ist, befindet er sich spätestens 
14 Tage nach Zuschlagserteilung oder Annahme des 
Nachgebotes in Annahmeverzug, so dass spätestens 
dann auch, unabhängig von der noch ausstehenden 
Übergabe, die Gefahr auf den Erwerber übergeht.

6.2	 Hat der Erwerber die Gegenstände nicht späte-
stens drei Wochen nach erfolgtem Zuschlag bzw. nach 
Mitteilung bei VAN HAM abgeholt, wird VAN HAM 
den Erwerber zur Abholung der Gegenstände binnen 
einer Woche auffordern. Nach Ablauf dieser Frist hat 
VAN HAM das Recht, die Gegenstände auf Kosten und 
Gefahr des Erwerbers bei einem Lagerhalter aufbewah-
ren zu lassen. Vor einer Aufbewahrung unterrichtet 
VAN HAM den Erwerber. Bei einer Selbsteinlagerung 
durch VAN HAM werden bis zu 1% p.a. des Zuschlag-
preises für Versicherungs- und Lagerkosten berechnet. 
Unabhängig davon kann VAN HAM wahlweise Erfül-
lung des Vertrages verlangen oder die gesetzlichen 
Rechte wegen Pflichtverletzung geltend machen. Zur 
Berechnung eines eventuellen Schadens wird auf Ziff. 5 
und 8 dieser Bedingungen verwiesen.

6.3	 VAN HAM trägt in keinem Fall eine Haftung für 
Verlust oder Beschädigung nicht abgeholter oder man-
gels Bezahlung nicht übergebener Gegenstände, es sei 
denn, VAN HAM fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last.

7.	 Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung,  
	 Zurückbehaltungsrecht

7.1	 Das Eigentum am ersteigerten Gegenstand geht 
erst mit vollständigem Eingang aller nach Ziff. 5 und 
8 geschuldeten Zahlungen auf den Käufer über. Für 
den Fall, dass der Käufer diesen Gegenstand veräußert, 
bevor er sämtliche Forderungen von VAN HAM erfüllt 
hat, tritt der Käufer bereits jetzt sämtliche Forde-
rungen, die aus dem Weiterverkauf entstehen, an VAN 
HAM ab. VAN HAM nimmt die Abtretung hiermit an.

7.2	 Der Käufer kann gegenüber VAN HAM nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen.

7.3	 Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers aufgrund 
von Ansprüchen aus einem früheren Geschäft mit VAN 
HAM ist ausgeschlossen. Soweit der Käufer Kaufmann 
ist, verzichtet er auf seine Rechte aus §§ 273, 320 BGB.  

8.	 Verzug

8.1	 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Zah-
lungsverzug tritt 14 Tage nach Vertragsschluss, also 
Zuschlagserteilung oder Annahme des Nachgebotes ein. 
Zahlungen sind in Euro an VAN HAM zu leisten. Entspre-
chendes gilt für Schecks, die erst nach vorbehaltloser 
Bankgutschrift als Erfüllung anerkannt werden. 

8.2	 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in 
Höhe von 1% pro Monat berechnet. Der Erwerber 
hat das Recht zum Nachweis eines geringeren oder 
keines Schadens. Im Übrigen kann VAN HAM bei 
Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages 
verlangen oder nach angemessener Fristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts erlöschen 
alle Rechte des Käufers am ersteigerten Gegenstand 
und VAN HAM ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe 
des entgangenen Entgelts auf das Kunstwerk (Einliefer-
erkommission und Aufgeld) zu verlangen. Wird der Ge-
genstand in einer neuen Auktion nochmals versteigert, 
so haftet der säumige Käufer außerdem für jeglichen 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung 
sowie für die Kosten der wiederholten Versteigerung; 

auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. 
VAN HAM hat das Recht, ihn von weiteren Geboten in 
Versteigerungen auszuschließen.

8.3	 Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist VAN 
HAM berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers ver-
pflichtet, diesem Namen und Adressdaten des Käufers 
zu nennen 

9.	 Einwilligungserklärung Datenschutz

Der Bieter ist damit einverstanden, dass sein Name, 
seine Adresse und Käufe für Zwecke der Durchführung 
und Abwicklung des Vertragsverhältnisses, sowie zum 
Zwecke der Information über zukünftige Auktionen 
und Angebote, elektronisch von VAN HAM gespei-
chert und verarbeitet werden. Sollte der Bieter im 
Rahmen der Durchführung und Abwicklung dieses 
Vertragsverhältnisses seinen vertraglichen Pflichten 
nicht nachkommen, stimmt der Bieter zu, dass diese 
Tatsache in eine Sperrdatei, die allen Auktionshäusern 
des Bundesverbands Deutscher Kunstversteigerer 
e.V. zugänglich ist, aufgenommen werden kann. Der 
Datenerhebung und weiteren Nutzung kann durch 
Streichen dieser Klausel oder jederzeit durch spätere 
Erklärung gegenüber VAN HAM mit Wirkung für die 
Zukunft widersprochen werden.

10.	 Stille Auktion

10.1VAN HAM führt für die am Ende des Kataloges 
aufgeführten Objekte, die mit „+“ gekennzeichnet 
sind, eine sog. „Stille Auktion“ durch. Für diese „Stille 
Auktion“ gelten diese Versteigerungsbedingungen 
entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass Bieter 
nur in schriftlicher Form sowie über Internet mitbieten 
können. Die Objekte der „Stillen Auktion“ werden 
nicht aufgerufen, so dass keine persönlichen oder 
telefonischen Gebote abgegeben werden können. Die 
Gebote für eine „Stille Auktion“ müssen der Gültigkeit 
wegen mindestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn 
schriftlich bei VAN HAM vorliegen; im Übrigen wird auf 
Ziff.3. verwiesen. 

11.	 Sonstige Bestimmungen

11.1	 Diese Versteigerungsbedingungen regeln sämt-
liche Beziehungen zwischen dem Käufer und VAN 
HAM. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers 
haben keine Geltung. Mündliche Nebenabreden be-
stehen nicht. Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform.

11.2	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist ausschließlich Köln. Es gilt 
deutsches Recht; das UN-Abkommen über Verträge 
des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine 
Anwendung.

11.3	 Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf der zur Auktion 
eingelieferten Gegenstände und insbesondere für den 
Nachverkauf, auf den, da er Teil der Versteigerung ist, 
die Bestimmungen über Käufe im Fernabsatz keine 
Anwendung finden.

11.4	 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der 
übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die in ihrem 
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der 
Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweist. In 
Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung der Versteige-
rungsbedingungen maßgeblich. Übersetzungen in ande-
re Sprachen dienen nur der inhaltlichen Orientierung.

 
 
 
 
 

VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Markus Eisenbeis 
(geschäftsführender Kommanditist und von der IHK 
Köln öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer 
für Kunst und Antiquitäten)

Stand: 18.12.2013

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.	 Versteigerung

1.1	 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co KG 
(nachfolgend VAN HAM) versteigert in einer öffent-
lichen Versteigerung gemäß §§ 474 Abs.1 Satz 2, 
383 Abs. 3 Satz 1 BGB als Kommissionär im eigenen 
Namen und für Rechnung der Auftraggeber, die unbe-
nannt bleiben.

1.2	 Die zur Versteigerung kommenden Gegenstände 
können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft 
werden. Dabei haften die Interessenten für von ihnen 
verursachte Schäden an den ausgestellten Objekten.

2.	 Beschaffenheit, Gewährleistung

2.1 	 Die zur Versteigerung gelangenden und im 
Rahmen der Vorbesichtigung prüfbaren und zu be-
sichtigenden Kunstwerke sind ausnahmslos gebraucht. 
Sie haben einen ihrem Alter und ihrer Provenienz ent-
sprechenden Erhaltungszustand. Beanstandungen des 
Erhaltungszustandes werden im Katalog nur erwähnt, 
wenn sie nach Auffassung von VAN HAM den op-
tischen Gesamteindruck des Kunstwerkes maßgeblich 
beeinträchtigen. Fehlende Angaben zum Erhaltungszu-
stand begründen infolge dessen auch keine Garantie 
oder Beschaffenheitsvereinbarung im kaufrechtlichen 
Sinne. Interessenten können einen Zustandsbericht 
für jedes Kunstwerk anfordern. Dieser Bericht, münd-
lich oder in Schriftform, enthält keine abweichende 
Individualabrede und bringt lediglich eine subjektive 
Einschätzung von VAN HAM zum Ausdruck. Die Anga-
ben im Zustandsbericht werden nach bestem Wissen 
und Gewissen erteilt. Sie sind keine Garantien oder 
Beschaffenheitsvereinbarungen dienen ausschließlich 
der unverbindlichen Information. Gleiches gilt für Aus-
künfte jedweder Art, sei es mündlich oder schriftlich. In 
allen Fällen ist der tatsächliche Erhaltungszustand des 
Kunstwerkes zum Zeitpunkt seines Zuschlages verein-
barte Beschaffenheit im Sinne der gesetzlichen Bestim-
mungen (§§ 434ff BGB).

2.2	 Alle Angaben im Katalog beruhen auf den bis 
zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten oder 
sonst allgemein zugänglichen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Wird zusätzlich ein Internet-Katalog 
erstellt, sind dennoch die Angaben der gedruckten 
Fassung maßgeblich; nur in den Fällen, in denen kein 
gedruckter Katalog vorliegt, bzw. die Objekte im Rah-
men einer sog. stillen Auktion versteigert werden, ist 
der Internetkatalog maßgeblich. VAN HAM behält sich 
vor, Katalogangaben über die zu versteigernden Kunst-
werke zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt durch 
schriftlichen Aushang am Ort der Versteigerung und/
oder mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor 
der Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes. 
Die berichtigten Angaben treten an die Stelle der Kata-
logbeschreibung. 

2.3	 Unabhängig von der Regelung unter Ziff. 2.1 
sind Teil der mit dem Käufer vereinbarten Beschaf-
fenheit nur diejenigen Katalogangaben, die sich auf 
die Urheberschaft des Kunstwerkes beziehen. Eine 
besondere Garantie, aus der sich darüber hinausge-
hende Rechte (§§ 443, 477 BGB) ergeben, wird von 
VAN HAM nicht übernommen Weitere Beschaffen-
heitsmerkmale als die Urheberschaft des Kunstwerkes 
sind auch dann nicht vertraglich vereinbart, wenn das 
Kunstwerk aus Gründen der Werbung herausgestellt 
wird. Das gleiche gilt für die im Katalog befindlichen 
Abbildungen. Diese Abbildungen dienen dem Zweck, 
dem Interessenten eine Vorstellung von dem Kunst-
werk zu geben; sie sind weder Bestandteil der Be-
schaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie für die 
Beschaffenheit.

2.4	 Eine Haftung von VAN HAM wegen etwaiger 
Mängel wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern VAN 
HAM seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Die Haftung 
für Leben, Körper- und Gesundheitsschäden bleibt 
davon unberührt.

2.5	 Weist der Käufer jedoch innerhalb eines Jahres 
nach Übergabe des Kunstwerkes nach, dass Kata-
logangaben über die Urheberschaft des Kunstwerkes 
unrichtig sind und nicht mit der anerkannten Meinung 
der Experten am Tag der Drucklegung übereinstimm-
ten, verpflichtet sich VAN HAM unabhängig von Ziffer 

2.4, seine Rechte gegenüber dem Einlieferer geltend zu 
machen. Im Falle der erfolgreichen Inanspruchnahme 
des Einlieferers erstattet VAN HAM dem Erwerber 
ausschließlich den gesamten Kaufpreis. Darüber hinaus 
verpflichtet sich VAN HAM für die Dauer von einem 
Jahr bei erwiesener Unechtheit zur Rückgabe der voll-
ständigen Kommission. Voraussetzung ist jeweils, dass 
keine Ansprüche Dritter an dem Kunstwerk bestehen 
und das Kunstwerk am Sitz von VAN HAM in Köln in 
unverändertem Zustand zurückgegeben wird. 
Der Unrichtigkeitsnachweis gilt u.a. als geführt, wenn 
ein international anerkannter Experte für den im 
Katalog angegebenen Urheber die Aufnahme des 
Kunstwerkes in das von ihm erstellte Werkverzeichnis 
(„Catalogue Raisonné“) verweigert.

2.6	 Schadensersatzansprüche gegen VAN HAM 
wegen Rechts- und Sachmängeln sowie aus sonstigen 
Rechtsgründen (incl. Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen sowie Ersatz von Gutachterkosten) sind ausge-
schlossen, soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder  
grob fahrlässigem Handeln von VAN HAM oder auf  
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch 
VAN HAM beruhen. 

2.7	 Alle Ansprüche gegen VAN HAM verjähren ein 
Jahr nach Übergabe des zugeschlagenen Kunstwerkes, 
soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen Rechtsverlet-
zung beruhen oder rechtliche unabdingbar längere 
Verjährungsfristen vorgegeben sind. 

3.	 Durchführung der Versteigerung, Gebote

3.1	 Die im Katalog angegebenen Schätzpreise sind 
keine Mindest- oder Höchstpreise, sondern dienen nur 
als Anhaltspunkt für den Verkehrswert der Gegenstän-
de ohne Gewähr für die Richtigkeit. Andere Währung-
sangaben dienen lediglich der Information und sind 
unverbindlich. Gegenstände von geringem Wert kön-
nen als Konvolute außerhalb des Katalogs versteigert 
werden.

3.2	 VAN HAM behält sich das Recht vor, während 
der Versteigerung Nummern des Katalogs zu vereinen, 
zu trennen, außerhalb der Reihenfolge auszubieten 
oder zurückzuziehen.

3.3	 Alle Gebote gelten als vom Bieter im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung abgegeben. Will ein 
Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat 
er dies 24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter 
Nennung von Namen und Anschrift des Vertretenen 
und unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mitzu-
teilen. Andernfalls kommt der Kaufvertrag bei Zuschlag 
mit dem Bieter zustande.

3.4	 Jeder Bieter erhält nach Vorlage eines gültigen 
Personaldokuments und Zulassung zur Auktion von 
VAN HAM eine Bieternummer. Nur unter dieser Num-
mer abgegebene Gebote werden auf der Auktion 
berücksichtigt. 

3.5	 Von Bietern, die VAN HAM noch unbekannt 
sind, benötigt VAN HAM spätestens 24 Stunden vor 
Beginn der Auktion eine schriftliche Anmeldung mit 
gültigem Personalausweis. VAN HAM behält sich das 
Recht vor, eine zeitnahe Bankauskunft, Referenzen 
oder ein Bardepot für die Zulassung zur Auktion anzu-
fordern.

3.6	 Bietet der Einlieferer oder ein von diesem beauf-
tragter Dritter auf selbst eingelieferte Ware und erhält 
den Zuschlag, so ist er jedem anderen Bieter gleichge-
stellt. Für den Eigenbieter gelten die Bestimmungen 
der Versteigerungsbedingungen daher entsprechend.

3.7	 VAN HAM kann für den Einlieferer bis zu einem 
Betrag unterhalb des Limits auf dessen eingeliefertes 
Los bieten, ohne dies offenzulegen und unabhängig 
davon, ob anderweitige Gebote abgegeben werden 
oder nicht.

3.8	 Der Preis bei Aufruf wird vom Versteigerer 
festgelegt; gesteigert wird im Regelfall um maximal 
10% des vorangegangenen Gebotes in Euro. Gebote 
können persönlich im Auktionssaal, sowie bei Abwe-
senheit schriftlich, telefonisch oder mittels Internet 
über den Online-Katalog auf der Home Page von VAN 

HAM oder einer von VAN HAM zugelassenen Plattform 
abgegeben werden. 

3.9	 Für die am Ende des Kataloges aufgeführten Ka-
talognummern, welche mit „+“ gekennzeichnet sind, 
gelten die Bestimmungen der sog. „Stillen Auktion“ 
(vg. Ziff.10).

3.10	 Alle Gebote beziehen sich auf den sog. Hammer-
preis und erhöhen sich um das Aufgeld, Mehrwertsteu-
er sowie ggf. Folgerecht und Zollumlage.
Bei gleich hohen Geboten, unabhängig ob im Aukti-
onssaal, telefonisch, schriftlich oder per Internet abge-
geben, entscheidet das Los. Schriftliche Gebote oder 
Gebote per Internet werden von VAN HAM nur mit 
dem Betrag in Anspruch genommen, der erforderlich 
ist, um ein anderes abgegebenes Gebot zu überbieten.

3.11	 Gebote in Abwesenheit werden in der Regel 
zugelassen, wenn diese mindestens 24 Stunden vor 
Beginn der Versteigerung bei VAN HAM eingehen und, 
sofern erforderlich, die weiteren Informationen gemäß 
Ziff. 3.5 vorliegen. Das Gebot muss das Kunstwerk 
unter Aufführung von Katalognummer und Katalogbe-
zeichnung benennen. Im Zweifel ist die Katalognum-
mer maßgeblich; Unklarheiten gehen zu Lasten des 
Bieters. Die Bearbeitung der Gebote in Abwesenheit ist 
ein zusätzlicher und kostenloser Service von VAN HAM, 
daher kann keine Zusicherung für deren Ausführung 
bzw. fehlerfreie Durchführung gegeben werden. Dies 
gilt nicht, soweit VAN HAM einen Fehler wegen Vor-
satzes oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Die 
in Abwesenheit abgegebenen Gebote sind den unter 
Anwesenden in der Versteigerung abgegebenen Gebo-
ten bei Zuschlag gleichgestellt.

3.12	 Das schriftliche Gebot muss vom Bieter unter-
zeichnet sein. Bei schriftlichen Geboten beauftragt  
der Interessent den Versteigerer, für ihn Gebote ab-
zugeben. 

3.13	 Bei Schätzpreisen ab € 500 können telefonische 
Gebote abgegeben werden. Hierbei wird ein im Saal 
anwesender Telefonist beauftragt, nach Anweisung 
des Telefonbieters, Gebote abzugeben. Telefonische 
Gebote können von VAN HAM aufgezeichnet werden. 
Mit dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich 
der Antragsteller mit der Aufzeichnung von Telefon-
gesprächen einverstanden. VAN HAM haftet nicht für 
das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung von 
Telekommunikationsverbindungen oder Übermittlungs-
fehler. 

3.14	 Internet-Gebote können sowohl als sog. „Vor-
Gebote“ vor Beginn einer Versteigerung als auch als 
sog. „Live-Gebote“ während einer im Internet live 
übertragenen Versteigerung sowie als sog. „Nach-
Gebote“ nach Beendigung der Versteigerung nach 
Maßgabe der nachstehenden Regelungen abgegeben 
werden. Gebote, die bei VAN HAM während einer 
laufenden Versteigerung via Internet eingehen, 
werden im Rahmen der laufenden Versteigerung 
nur dann berücksichtigt, wenn es sich um eine live 
im Internet übertragene Versteigerung handelt. Im 
Übrigen sind Internet-Gebote nur dann zulässig, 
wenn der Bieter von VAN HAM zum Bieten über das 
Internet durch Zusendung eines Benutzernamens und 
eines Passwortes zugelassen worden ist. Sie stellen 
nur dann gültige Gebote dar, wenn sie durch den 
Benutzernamen und das Passwort zweifelsfrei dem 
Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet über-
tragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. 
Die Richtigkeit der Protokolle wird vom Bieter/Käufer 
anerkannt, dem jedoch der Nachweis ihrer Unrich-
tigkeit offen steht. Live-Gebote werden wie Gebote 
aus dem Versteigerungssaal berücksichtigt. Auch bei 
Internet-Geboten haftet VAN HAM nicht für das Zu-
standekommen der technischen Verbindung oder für 
Übertragungsfehler.

3.15	 Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung. Bei 
Nachgeboten kommt ein Vertrag erst dann zustande, 
wenn VAN HAM das Gebot annimmt. 

3.16	 Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernab-
satzverträgen findet auf Schrift-, Telefon- und Internet-
gebote keine Anwendung, sofern das Gebot nicht im 
Rahmen einer sog. stillen Auktion erfolgte.

Stand: 18.12.2013



Einliefererverzeichnis

45025: 10, 12, 17, 33, 35, 51, 66, 91, 108, 131, 134, 194, 195 - 45211: 291, 294, 370, 371, 373, 374, 392, 393, 504, 505, 
596 - 45325: 935, 936 - 45385: 971 - 45454: 499 - 45656: 884, 920, 981 - 45867: 558, 561, 801, 802, 803, 805, 806, 808, 
809, 810, 811, 815, 868, 916, 945, 975, 986, 1005 - 45959: 585 - 46367: 400, 630, 670, 673, 677, 678 - 47211: 98, 109, 
114, 117, 118, 144, 155, 167, 175, 652, 816, 817, 818, 822, 823 - 47483: 295, 297, 300 - 47626: 517, 641, 642, 657, 682, 
887, 888 - 47966: 832, 855, 859, 1035 - 48406: 968 - 48990: 621 - 49076: 137 - 50167: 534 - 50208: 836, 841 - 50531: 
275, 278, 282 - 50556: 8, 14, 31, 460, 463, 464, 468, 508, 556, 661, 664, 667, 668 - 52044: 79 - 52586: 447 - 52685: 967 
- 53727: 364 - 53986: 54, 60, 67, 128, 132, 141, 142, 143, 153, 177, 206 - 54555: 484 - 55549: 974 - 56518: 305, 867, 
1013 - 56752: 21, 102 - 56981: 398 - 57703: 279, 444, 535, 615 - 57807: 644, 648 - 57875: 844 - 58280: 40, 55, 57, 123, 
197, 202, 207 - 59211: 321, 322, 323, 325, 326, 372, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
394, 433, 434, 443, 446, 449, 450, 451, 528, 540, 610, 611, 613, 614, 617, 618, 858, 915 - 59984: 286, 293 - 61759: 258, 
958 - 62491: 635 - 63489: 992 - 64601: 129 - 65693: 74, 126, 159 - 66044: 873 - 66235: 820, 931, 961 - 67913: 186, 363, 
365, 366, 368, 369 - 69697: 75, 81, 115 - 69715: 512, 514 - 69984: 838, 934 - 70655: 397, 520, 532, 564, 567, 568, 656, 
660, 662, 663, 665, 666, 669, 681, 821, 825, 861, 882, 940, 966, 973, 1010, 1022, 1023 - 70902: 189 - 72331: 266, 461, 
493, 518, 522, 524, 526, 527, 570, 616 - 72454: 905, 933 - 72802: 39 - 72814: 276, 283 - 72860: 804, 871, 1021 - 72948: 
105 - 73078: 38, 42 - 73720: 910, 913, 970 - 75422: 947 - 75589: 401, 516, 531, 548, 629, 632, 633, 637, 863, 864, 893 - 
75746: 906 - 77217: 884 - 77992: 190, 203 - 79074: 259, 261, 339, 395, 396, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 485, 486, 488, 489, 494, 495, 507, 509, 523, 538, 539, 546, 565, 566, 569, 571, 572, 573 - 79336: 7, 18, 22, 26, 34, 37 
- 79407: 84 - 80235: 19 - 80343: 476 - 80346: 601, 602, 604, 605, 606, 608, 609 - 80447: 253, 256, 269, 273, 274 - 81571: 
16, 29 - 81666: 346, 348, 350 - 81683: 161 - 81757: 455, 457, 459 - 82064: 399, 482 - 82096: 563 - 82181: 626 - 82237: 
440 - 83714: 287, 290, 306, 408, 473, 474, 506, 807, 955 - 83921: 92 - 83982: 179, 184, 187, 188, 193, 196, 198, 199, 200, 
204, 205, 497, 498, 550, 551 - 84010: 969 - 84068: 407 - 84097: 857 - 84131: 299, 302, 452 - 84163: 296, 298, 301, 466, 
480, 530, 542, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 - 84701: 260, 262, 477, 481, 487, 490, 491, 496, 552, 636, 845, 
888, 889 - 85425: 898 - 85468: 62 - 85500: 510, 541, 543, 544, 562, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 619, 
620, 622, 623, 624, 625, 627, 631, 634, 638, 639, 640, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 653, 654, 655 - 85671: 113 - 85736: 
30 - 85817: 182 - 85879: 883 - 86060: 139, 257 - 86085: 88, 89, 94, 97, 99, 103, 111, 112, 116, 120, 121, 125, 127, 135, 
136, 138, 140, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 180 - 86179: 
170, 265, 281, 304 - 86231: 894, 963 - 86239: 63, 76, 86 - 86266: 53 - 86276: 956 - 86521: 124 - 86546: 917 - 86582: 405, 
406, 453, 471, 475, 515, 521, 545, 835, 909, 965, 982, 989 - 86618: 598, 600 - 86826: 107 - 86893: 209 - 86907: 24, 64 
- 86948: 467, 472, 813 - 86964: 800, 839 - 86973: 983, 984 - 86982: 41, 150 - 86995: 1030 - 87020: 251, 252, 255, 272, 
303, 478, 536, 537, 554, 555, 595, 671, 672, 674, 675, 676, 679, 680, 942, 987 - 87024: 814 - 87030: 1033 - 87032: 824, 
826, 830, 831, 846, 851, 853, 856, 860, 862, 865, 866, 869, 870, 872, 881, 885, 892, 897, 907, 912, 914, 918, 924, 925, 
926, 927, 929, 930, 932, 938, 941, 943, 957, 959, 960, 972, 977, 980, 991, 1002, 1006, 1014, 1017, 1018, 1019, 1020 - 
87034: 106 - 87035: 11, 15, 44, 174, 176 - 87043: 28 - 87055: 921, 922 - 87076: 0 - 87083: 479 - 87086: 309 - 87095: 6, 9 
- 87096: 2, 13 - 87100: 511, 513, 557 - 87101: 1008, 1024 - 87108: 32, 104 - 87120: 3, 4, 5, 119, 192 - 87127: 962 - 87138: 
183 - 87141: 643, 658, 659, 683, 684 - 87142: 59, 185, 201 - 87147: 533 - 87150: 263, 270, 899, 900, 901, 902, 903, 904 
- 87160: 584 - 87180: 988 - 87184: 833 - 87189: 267 - 87192: 875, 876 - 87193: 147 - 87197: 1, 50, 52, 68, 156 - 87207: 
264, 268, 271 - 87221: 58, 61 - 87227: 854, 908 - 87248: 500, 501, 519, 529, 549, 607, 612 - 87254: 441 - 87256: 307, 
308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 349, 351, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 483, 492, 560, 1026 - 87259: 69, 70, 71, 82, 122, 160 - 87260: 1029 - 87271: 358, 436, 438, 439, 
442, 445 - 87274: 277, 280, 318, 352, 353, 355, 356, 448, 470, 502, 503, 553, 597, 599, 603, 840, 852, 896, 937, 978, 
979, 990, 1025 - 87276: 437, 462, 465, 469, 964 - 87279: 359 - 87289: 1015 - 87291: 877, 878 - 87296: 886, 1016 - 87298: 
946 - 87302: 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338 - 87304: 1003 - 87310: 880 - 87318: 891 - 87333: 1027, 
1028 - 87343: 25 - 87344: 254, 402, 403, 404, 525, 939, 976 - 87354: 49, 56 - 87362: 85 - 87364: 250, 284, 285, 288, 289, 
292 - 87370: 1032 - 87371: 951 - 87378: 319, 320, 354, 357, 367, 458 - 87387: 848, 949, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 
999, 1000, 1001, 1012 - 87389: 20 - 87392: 23, 43, 45, 46, 65, 72, 73, 78, 80, 83, 87, 95, 96, 100, 101, 130, 133, 163, 181, 
191, 208 - 87396: 77 - 87415: 812, 923 - 87455: 1011 - 87496: 27, 47, 48, 90 - 87516: 834, 837, 842, 843, 850, 874, 879, 
890, 895, 928, 944, 948, 950, 952, 953, 954, 985, 1004, 1031, 1034 - 87532: 93, 110 - 87631: 919 - 87710: 911 - 87906: 
559 - 87908: 454, 456 - 87910: 362 - 88108: 847, 849 - 88181: 375 - 88287: 360, 361, 376 - 88305: 920 - 88319: 379, 382, 
429, 430, 431, 432, 43.

Folgende Lots sind regelbesteuert: 920

Gebotsformular | Bidding form
Auktion Nr. | Sale no: 333

Lot  	 Titel | Title	      Tel. Gebot | Tel. bid	 Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
			   Max.bid (Bid without premium

€

€

€

€

Stand: 1.9.2012

Vorname, Nachname, Titel | First, Last name, Title

Straße | Street 

PLZ, Ort | Postcode, city

Land | Country

Telefon für Auktion | Telephone for the sale 

Telefon für Auktion | Telephone for the sale 

Tel.| Fax

E-Mail

Wir bitten Neukunden, uns eine Kopie ihres Personalausweises zukommen zu lassen. 
VAN HAM behält sich das Recht vor, weitere Referenzen anzufordern. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
We ask new clients to provide us with a copy of their ID card or passport. VAN HAM maintains the right to request further references.

ANGABEN BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN | PLEASE WRITE CLEARLY

Gebote müssen 24 Stunden vor Auktion für Bestätigung eingehen. Bei identischen Geboten wird das als erstes eingegangene akzeptiert.
Bids must arrive 24 hours prior to the auction for confirmation. In the event of identical bids, the earliest bid received will take precedence.

Bitte Rechnung vorab per E-Mail
Please send invoice in advance via e-mail.

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co KG
Schönhauser Straße 10–16
50968 Köln

info@van-ham.com
www.van-ham.com

Tel.  +49 (0) 221 925862-0
Fax. +49 (0) 221 925862-4 

USt-ID Nr. DE 122 771 785
HRA Köln 375

Bitte beachten Sie, dass die Ausführung von schriftlichen und telefonischen Geboten ein Service unseres Hauses ist. VAN HAM kann daher keine  
Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie Durchführung geben. Hiermit erkenne ich die im Katalog abgedruckten Geschäftsbedingungen an.
I understand that VAN HAM provides the service of executing absentee bids for the convenience of clients and that VAN HAM is not  
responsible for failing to execute bids or for errors related to the execution of bids. I accept the standard business conditions (see catalogue).

	 	Nur für Kunst-Händler | For art dealers only:  
		        Bitte mit MwSt-Ausweis        	      Please use my VAT-No. for my invoice (VAT-identification number)

Ort, Datum | Place, date  Unterschrift | Signature



Stand: 1.9.2012

Ort, Datum | Place, date  Unterschrift | Signature

Hinweise für nicht anwesende Bieter | Information for absentee bidders

Schriftliche / telefonische Gebote | Absentee / Telephone bids
Die umstehend und hier eingetragenen Gebote sind bindend und werden nur soweit in Anspruch genommen, wie andere Gebote überboten werden  
müssen. Das Aufgeld ist nicht enthalten; maßgeblich sind die eingetragenen Katalognummern. Bei Schätzpreisen ab € 500 haben Sie auch die Möglichkeit,  
telefonisch mitzusteigern. Per Fax geschickte Gebote müssen uns mit Original-Unterschrift bestätigt werden. Telefonische Gebote werden wie schriftliche  
Gebote behandelt. Bitte geben Sie uns statt des Höchstgebotes Ihre Telefon-Nr. an, unter der Sie zum Zeitpunkt der Auktion zu erreichen sind. Gespräche  
beim telefonischen Bieten können aufgezeichnet werden.

Im Interesse der Einlieferer können Gebote unter zwei Drittel der Schätzpreise nicht berücksichtigt werden. Ausfuhrlieferungen sind von der Mehrwertsteuer 
befreit, innerhalb der EU jedoch nur bei branchengleichen Unternehmen mit Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.

The overleaf and here inscribed bids are binding and will only be utilized to the extent necessary to overbid other bids. The buyer’s premium is not included. 
Decisive are the inscribed lot numbers. You have the possibility to bid for lots from € 500 upwards. Bids sent via fax have to be confirmed with the original  
signature. Telephone bids are treated like absentee bids. Telephone bidders should provide the telephone number at which they can be reached instead of  
a maximum bid. Phone calls during the telephone bidding can be recorded. 

Bids below 2/3rds of the estimate price cannot be accepted. Exported purchases are free of VAT and within the EU only for art dealers with a VAT number.

Abholung | Transport
Bezahlte Objekte können während der Auktion abgeholt werden. Bei späterer Abholung bitten wir  um kurze Nachricht vorab, um Wartezeiten zu vermeiden. 
Objekte, die nicht spätestens drei Wochen nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des Käufers eingelagert oder zugesandt werden.
Paid objects can be collected during the auction. In case of a later pick-up, please inform us to avoid delays. Objects not collected within three weeks of the 
invoice‘s issue date can be shipped or stored at the buyer‘s expense.

Auktionsergebnisse | Auction results
Ab dem ersten Werktag nach Auktion können Sie die Ergebnisse im Internet unter www.van-ham.com einsehen.
You find our results one day after the auction on www.van-ham.com.

Lot  	 Titel | Title	      Tel. Gebot | Tel. bid	 Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
			   Max.bid (Bid without premium

€

€

€

€

€

€

€

€


